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Der neue Schweizerische Republikaner.

Dienstag den 27 October iZoi. Siebentes Quartal. Den s Brümaire. X.

Helvetische Tagfttzung.

Zwey und dreyßigste Sitzung, 24. Weinm.

Präsident: Usteri.

Der Präsident legt der Versammlung eine von fünf
Bürgern der Sradlgcmeinde Luzcrn unterzeichnete und

im Namen ihrer Mitbürger abgefaßte Zuschrift vor,
durch welche die helvetische Tagsatzung ersucht wird,
dem nie zurükgenommenen Gesetze, wodurch Luzern

zum Regierungssitze erklär: ward, neuerdings Kraft zu

geben, md m die nemlichm Gründe, welche im Jahr
»7?8 d-e Sccà'rtteler Helveticas zu diesem Beschluß

bewogen, noch gegenwärtig vorhanden sind, und eben

so der republikanische und liberale Geist, welcher Lu.

zerns Einwohner seit Anfang der Revolution beseelte,

und der in diesem Augenblik.sie mit lebhaftem Unwil-

le» über das herz - und geistlose Benehmen von ein

paar Individuen erfüllt.
Ein Mitglied trägt darauf an, durch einen consti.

tutivnellcn Artikel den Sitz der helvetischen Cemral-

Regierung festzusetzen, und ohne weitere Discußion durch

geheimes Siimmenmehr den Ort zu bestimmen. Ab.

weichend von dieser Meinung, wollen andere nur nicht

den Hauptort Hclvctieiis, wohl aber die Behörde in

der Verfassung angeben, der jene Bestimmung zukom-

men soll : dazu schlagen einige den Sengt, andere die

Tagsatzung vor. Eine zweyte Hauplmcimmg geht dahin,

in die Constilution keinerley Bestimmung über den

Regierungssitz aufzunehmen; wo bann einige die dieß-

..fällige Bestimmung stillschweigend dem Gesetze überlas,

sen, andere durch einen besonderen Schluß der Tag-

fgtzung, den ersten Versammlungsort des Senates be-

stimmen wollen.

Mit 28 gegen s; Stimmen erklärt die Tagsatzung,

über den Regierungssitz nichts in die Verfassung auf.

zunehmen, und die dießfällige Bestimmung dem Gesetze

zu überlassen.

Die Constitutionscommißion legt die endliche Ab.
fassung der Constitution vor, welche mit einigen Ve?»

besserungcn der Abfassung, mit grosser Stimmcnmchr,
heit angenommen wird. (Wir liefern sie m einem
der nächsten Stücke.)

Canton Waldstätten.
Der R egieru n gs stat t h a lt er des Can^-

Waldstädlcn an seine lieben Mit«
bürger.

Zu g,sl. Wcinmvnat Igor.
Waldstädter!

Die Regierung indem sie Truvven inss-Mr»
beauftraget mich, Euch niit den Ursachen, ihren Gc»

fühlen und ihren Gesinnungen bekannt zu machen.

Sie berichtete mich durch einen Eilboten über die

Trennung der Deputirten von U ri, Schw yz und

U n ter w alden von der allgemeinen helvetischen Tag«

fttzung, und verbot alte gesetzlose Zusammentrtte und

jede unbefugte politische Berathung.

Ich hatte biest Verfügungen an die erfoderlichen

Orte und Stellen mitgetheilt. Sie wurden nicht geach,

tel; die Cantonaldeputirtcn ausserordentlich zusammen«

geladen; Versammlung gehalten, und die Resultate

der Berathungen vor dem Volke verheimlicht. Seitdem

wird es indessen mit entehrenden Veriäumdungen auf
Conto der Regierung unterhalten.

W aldstäd t er! Wenn Gesetze und Verfügungen

nicht respektirt werden, welche Garantie haben wir für
die Sicherstellung des Staats und die Ruhe des Lan.
des? Welche Gewährleistung für Sicherheit der Bürger
und ihres Guts?

Die Nichtachtung eines Gesetzes zieht die Nichtach.

tung Aller nach sich. Die Auflösung eines Rings an

der gesellschaftlichen Kette, führt zur Trennung aller

Fugen und aller Glieder.

Die Folgen sind unschbar.
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Der Distrikt Stânz leidet schwer on dem G?-

Wichte dieser Erfahrungen. In diese Stätte des Uugiüks

wurden durch fremde Hand aufhetzende Schriften und

beunruhigende Gerüchte verbreitet, ukid traurige Pläne

zur schnellen Reife gebracht.

Das gute Volk wurde unter dem Scheine von ge»

sährdetcr Religion und Eigenthum, und unter der Ge-

walt von Drohungen und Rache zum ersten gesetzwi-

drigcn Schritte verleitet. Die andern folgten, die, wie

es sich aus den Prvz ssen zeigt, zu nichts geringerm

fuhren sollten, als zu einem Bürgerkrieg, zum Mord
unter Brüdern, und zur Plünderung unter Freunden.

Um ähnlichen Wagestücken und ihren Folgen zuvor

zu komm-u, um diese Geisel von schuldlssen Hütten
und den Resten des Elends, vom Herzen unglüklicher

Weiber und Kinder abzuwenden, um Gesetze in Respekt,

und Personen in Schuj zu nehmen; um jedem unordent-

liehe» Ausbruch vorsorgende Schranken zu setzen, und

den Gang der Dinge im Gleise der Ordnung zu er.

hallen; UM Euch vor Verführung, vom Eindruck

falscher Gerüchte, vor fremden Einflüsse, vor Emissa.

sarien und von flächtiggewordenen Werkzeugen der Em»

pörung, die bereits Aufnahme und Schutz fanden,
flchcr zu stiUct!, sand sich die Regierung zu diesen Maß-
'regelt, verpflichtet.

Das ist die wahre Und einzige Eure Sicherheit und

Ruh: bezweckende Ursache dieser Truppenbewegung.

Die Chefs des Corps haben den gemessensten Austrag
vor allen Unordnungen zu verwahren. Treten Militärs
Euren Personen und Eurer Sache zu nahe, so klagt
mit Freymüihigkeit vor ihnen; sie haben Wille und

Macht, billigen Zodcrungen Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen.

Auf der andern Seite achtet diese Stützen Eurer
Sicherheit. Sie sind Euch mit Blut und Ehre dienst-

dar. Laßt Euch zu keinen Vergrcifungen an ihnen
mißbrauchen. Stellt auf jeden Fall ihre Dienste sicher.

Auf den Fall eines gewaltthätigen Versuchs würde
das Vaterland gegen den schuldigen Bezirk seine Vor-
rathe und seine Marktplätze und feine Strassen sperren,

Ein» und Aussuhr abschneiden, und Handlung und
Verkehr schliessen.

Laßt Euch durch den Vorfall daß Mehrere Depu.
tüten der Städte der Trennung folgten, nicht irre
führen, Di? Regierung will keine Fattivn; und Frank-
r.ich keine. Zwischen allen Partheyen, von allen gleich,

wert culserut, entschlossen für di« goldene Mittclstrassc,.

will sie Vereinigung Aller zu einem Zwck bürgerlicher
Ordnung.

Wenn Ihr Beweise beruhigender Anhänglichkeit
aufzustellen habt, so wendet Euch in biedern Erklärun-
gen an Eure Regierung. Ich will jede redliche Aeussc.

rung mit dem Nachdruk des Herzens unterstützen 5 und
Euch für Erleichterung und Befrcyung von Truppen
empfehlen.

Liebe Waldfiädter! Indessen wollen wir ru«
hig und gelassen der Stunde erwarten, die neben den

Vortheilen des Friedens auch den Segen einer endli.
chen Verfassung mitbringt. Er wird zuverläßig nicht
im Sturm der Leidenschaften gckohreu; sondern steigt
sanft und feyerlich aus der Quelle ruhiger, unpar,
theyischer, rüksichtloser und gemeinnütziger Prüfung von
Seite einsichtsvoller und großherziger Vacerlantsfreunde,
an der Hand eines Echutzgcistes, hinüber aufdeuklas-
fischen Boden des Vertrauens und der Ordnung ge-
führt, wo kein Bürger bevorrechtet werden will, aber
auch keiner benachtheiligt.

Gruß und Liede.

Der Reg. Statthalter, Trntman.

Gesetzgebender Rath, 14. September.
(Fortsetzung.)

Auf den Bericht der Civilgesctzg. Commission übov
die Vorstellung des B. Ios. Bovery von Monthey C.
Wallis, welcher sich der Entrichtung der Emschreibge.
bühr von einer ihm zugefallenen Schenkung enthoben
wähnt, wird dieser Gegenstand an den Vcllz. Rath
gewiesen.

In Folge eines atm Berichtes dieser Commission
wird der Gesetzvorschlag vom z i. August lezchm, samt
den Bemerkungen des Vollz. Raths vom d. über die
Anzeige der Weiterszichung in den Cassaiionsurtheilen,
zu den Acten im Archiv gelegt.

Auf Anrochen eben dieser Commißio» wird in dem

Autrag eines Mitglieds vom 4. d. über die Einfüh,
rung einer Gleichheit oder eines Gegenrcchts bey den
verschiedenen Vorrechten des Weidcrguts, nicht ein?
getreten.

Die Finanzcommißion erstattet ihren Bericht über
die von der Gesammchnt der Bürger der Gemeinde
Stallikon Distr. Metmensteltcn C. Zürich, begehrte
Theilung ihres Gemeindlandcs, welcher für z Tag»!
auf den Canzlcntisch gelegt wird.

(Die Fortsetzung folgt.);
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Canton Rhätten.

Kaufm ännische E n t sch â d i g u n gs.Ca ssa

i n R hätien.

Die Handlungscommißion des Cantons Rhätien,
überzeugt:

Daß einer der Hauptfehler des Waarentranflio durch

Rhätien im Mangel an Sicherheit sur die durchgehen,

d^n Waaren bestuhnd;

Daß eine Einrichtung, wodurch die Kaufleute bey

den ihren Waaren zustoffenden ttnglüksfällcn eine Ent-

schàdigung erhallen, entscheidend zur Aufnahme des

Waarcnzugs beytragen mußte;

Daß in dieser Absicht eine freywillige Abgabe

von durchgehenden Waaren die natürlichste Art sey,

um eine EnlschäbigUngscassa zu errichten ; — beschließt

folgenden Antrag:
1) Es wird vom i. October dieses Jahrs an eine

k aufmän n i sch e E » tschäd i g u n g sca s sa von

der Handlungscommißion eröffnet.

2) Alle Speditvren und Kausieute in Rhätien wer-

den eingeladen, Antheil daran zu nehmen.

;) Jeder, der es thun will, hat sich beym Präsiden-

ten der Handlungscommißion schriftlich zu melden,

und ihm bey Ehre zu versichern von diesem Tage an

getreulich und gewissenhaft den bestimmten Beytrag

von allen für eigene oder fremde Rechnung von hier

nach Eleven vnd Bellenz sendenden, und von daher

empfangenden Waaren zu leisten.

Die Erklärung der'Beytraglelstcnben, so wie die der

Handlungscommißion, soll laut gedruklem, mit Un.

terschrist und Siegel verwahrten Formular geschehen.

4) Vom Tage der Auswechslung dieser Erklärung

an hat der Beylragleistende Anspruch auf die nachhin

verschriebene Sicherstellung- und verhältnißmüßige Ent.

fchädigusG seiner Güt>r.

;) Wird der Beytrag, wie folgt, bestimmt, als:

Auf «/> oder 2/2 Colli Seiden und Seidenwaar 24 kr.

Auf i/i oder 2/2 Colli andere Kausmannswaar 12 —
Kleinere Colli, ober sogenannte Fagotte werden

auch wie Halde Colli verabgadek.

Aus r Saum Branntwein 12—
Auf i Saum Wein, ReiS, Korn ic. 6 —

6) Sollen die Beyträge alle Vierteljahr, nemlich

bis r. Jcnner, 1. April, -.Juli und i. October an

den jeweiligen von der Handlungscommißivn aufge.

stellten Caßicr abgetragen werden»

7) Die Handlungscommißion hastet für den in der-

Cntschadtgungscassa sich desindlichen jeweiligen Fund.
L) Aus dieser EnrschädigvngScassa empfängt der

beytraglcistende Eigenthümer oder Spoditor, der mneer
den Grenzen Rhäliens beschädigten, bestohlenen und
vecnächläßigten Waaren den vollen Schadenersatz nach'
eidlicher Schätzung von Sachverständigen, die tue-

Handlungscommißion ernennt, und im Fall von erivie?
sencr Gollcsgeivalt einen Beytrag des H4 des auf diese'

Art bestimmten Werths. Diejenigen aber, so nichts
beytragen, zollen von dieser Entschädigung ausgcschlvs--
sen seyn.

y) Die Bezahlung jeder Entschädigung soll sechs

Monate nach der von Seile» der Handlungscommißion
hierüber ergaugcnen Erkaniitniß erfolge», der Caßice-

àr vom Präsidenten unverzüglich vo.lâusig benach»

richtiger werden, sobald ein Fall eintritt, welcher
Entschädigung erheischen möchte.

io) Die Handlungscomniif,ion bestimmt dabey, daß
in allen Fällen, wo Goties oder unwiderstehliche

walt nicht rechtlich erwiesen werden kann, der Führ»
mann von ihr um allen Schadenersatz unbedingt be»-

langdar sey, so lange er etwas bestzt oder zu hoffew

Härte, ohne auf die Existenz einer Entschädigmigscaffa-

Rüksicht zu nehmen.

i l. Jedoch sollen bey Kriegszetten die Beyträge und
Entschädigungen eingestellt seyn.

Chur den zo. September i«»,.
Der Präfldent der Handlungscommißion^

J. B. Bawier, Sohn.

Im Namen der Handlungscommißioi^
Joh. Jsler, Sec» etair.

Visirt und zum Druk zu befördern erlaubt,
Chur den 5. October igoi.

Der Präsident des provis. Präsecturr.ach^
M, Anton C a dern

Kleine Schriften.
Unterhandlungen d e r h elve t i sch e n B?»-

Horden mit den fràn ki sch en M i lit à r-
Behörden im Frühjahr 180-^, über
die Frucht aus fuhr aus Fr a » t r e ö ch»

8. B a sel i 8 0 i. S. 64,

Die Vorrede versichert, es werde der gegenwärtige:

Auszug auS der ofsiciellen Correspondent eines Beam»
ten der Negierung, ohne dessen Vorwissew

^

bekannt gemacht, zunächst um das Publikum von mw
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